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Amtsblatt 
der Stadt Merseburg 
 

 
 

 

 

Bekanntmachungen  
 

Übersicht der gefassten Beschlüsse der 13. Sitzung des 
Stadtrates Merseburg vom 15.Dezember 2016 und 
Fortsetzung der 13. Stadtratssitzung am 20.12.2016  
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Beschluss Nr. 115/13 SR/16  
Beitrittsbeschluss zur Haushaltssatzung der Stadt Merseburg 
2016  
     Mehrheitlich beschlossen   

 
Beschluss Nr. 116/13 SR/16  
Beschluss über die Aufstellung des B-Planes Nr. 5 M Wohn- 
gebiet „Zum Fürstendamm“ Ortsteil Meuschau und die Ein- 
stellung des Bauleitverfahrens zum B-Plan Nr. 3 M „Wohn- 
gebiet am Kreuzweg“, Ortsteil Meuschau   

   Mehrheitlich beschlossen 
 

Beschluss Nr. 117/13 SR/16  
Beschluss über die Abwägung der eingegangenen Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange zum Entwurf des B-Planes Nr. 59 „Stadtteilzentrum 
Merseburg-Süd-Straße des Friedens (Südpark Passage, Edeka)  

    Mehrheitlich beschlossen  
 

Beschluss Nr. 118/13 SR/16  
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB zum B-Plan Nr. 59 
„Stadtteilzentrum Merseburg-Süd“ Straße des Friedens 
 (Südpark Passage, Edeka)   
       Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 119/13 SR/16  
Beendigung der Verpachtung der gebührenpflichtigen Park- 
plätze   
      Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 120/13 SR/16  
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze 
(Hebesatzsatzung) für das Jahr 2017 
      Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 121/13 SR/16  
Vorfristige Mittelfreigabe für Kulturveranstaltungen Januar-
April 2017 einschließlich 48. Merseburger 
Schlossfest/Planetarium 
      Mehrheitlich abgelehnt 
 
Beschluss Nr. 122/13 SR/16  
Vorfristige Mittelfreigabe Stadtmarketing und Tourismus 
Januar-April 2017 
      Mehrheitlich abgelehnt 
 

Beschluss Nr. 123/13 SR/16  
Vorfristige Mittelfreigabe Gesundes Frühstück 2017 
      Mehrheitlich abgelehnt 
 
Fortsetzung der 13. Stadtratssitzung am 20.12.2016 
 
Beschluss Nr. 124/13 SR/16  
Beitritt der Stadt Merseburg zum „Verbund Geiseltalsee“ 
      Einstimmig beschlossen 
 
Beschluss Nr. 125/13 SR/16  
Kooperationsvertrag zur Wirtschaftsförderung der Stadt 
Merseburg 
       Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 126/13 SR/16  
Antrag Bildungsausschuss  
Sanierung der Grundschule „Joliot Curie“ 

Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 127/13 SR/16  
Antrag Bildungsausschuss  
Projektförderung aus dem Bundesprogramm „Demokratie 
Leben“ 

Mehrheitlich beschlossen 
 
Nichtöffentliche Sitzung   
Beschluss Nr. 128/13 SR/16  
Grundstücksangelegenheit 

Mehrheitlich beschlossen 
 
gez. Bühligen  gez. Werner 
Oberbürgermeister Stadtratsvorsitzender 
 

 Beschluss-Nr. 115/13 SR/16  
Beitrittsbeschluss zur Haushaltssatzung 2016 der Stadt 
Merseburg 100/BV/16  
 
Der Stadtrat hat beschlossen: der Verfügung der Kommunal-
aufsicht des Landkreises Saalekreis vom 29.11.2016 zur 
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2016 beizutreten und 
ändert die Haushaltssatzung 2016 aus Beschluss 105/SS SR/16 
wie folgt:  
 
1. Änderung im § 2  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 
1.404.430 Euro festgesetzt.  
2. Änderung im § 3  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit  
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Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen belasten, wird auf 1.694.065 Euro und der dafür 
entsprechend § 107 Abs. 4 KVG LSA genehmigungs-
pflichtige Teilbetrag wird mit 685.266 Euro festgesetzt.  
3. Änderung im § 4  
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 36  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 19  
Nein-Stimmen: 8  
Enthaltungen: 9  
  Mehrheitlich beschlossen  
 
Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
Merseburg am 15.12.2016  
 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                              gez.Werner 
Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 
 
 
Beschluss Nr. 116/13 SR/16  
Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 
M Wohngebiet "Zum Fürstendamm", Ortsteil Meuschau 
und die Einstellung des Bauleitplanverfahrens zum 
Bebauungsplan Nr. 3 M Wohngebiet "Am Kreuzweg", 
Ortsteil Meuschau  
 
Der Stadtrat hat beschlossen:  
 
1. Für den Bereich östlich der Bebauung entlang der Dorf-
straße, nördlich des Kreuzweges und westlich des Kollen-
beyer Weges im Ortsteil Meuschau wird der Bebauungsplan 
Nr. 5 M Wohngebiet „Zum Fürstendamm“ gemäß § 30 Abs. 1 
BauGB aufgestellt. Die Grenzen des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes sind in dem als Anlage beigefügten 
Lageplan dargestellt. Ziele der Planung sind:  
� Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes  
� planungsrechtliche Sicherung der vorhandenen Bebauung 
des 1. Bauabschnittes (im Lageplan mit „1. BA“ bezeichnet) 
� Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Erschließung und Bebauung des 2. Bauabschnittes (im 
Lageplan mit „2. BA“ bezeichnet) mit maximal 30 
Wohneinheiten  
� Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Herstellung einer weiteren Zufahrt auf der Westseite des 
Plangebietes (bisher erfolgt die Erschließung ausschließlich 
aus südlicher Richtung über den Kreuzweg)  
 
2. Das eingeleitete Bauleitplanverfahren für den Bebauungs-
plan Nr. 3 M Wohngebiet „Am Kreuzweg“, Ortsteil 
Meuschau, für denselben Geltungsbereich östlich der 
Bebauung entlang der Dorfstraße, nördlich des Kreuzweges 
und westlich des Kollenbeyer Weges wird eingestellt.  
 
3. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs.1 
BauGB)  
 

 
Abstimmung:  
Anwesend: 36  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 29  
Nein-Stimmen: 5  
Enthaltungen: 2  

     Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
Merseburg am 15.12.2016  
 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                              gez.Werner 
Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 

 
 

 
Beschluss Nr. 117/13 SR/16  
Beschluss über die Abwägung der eingegangenen Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 59 
"Stadtteilzentrum Merseburg-Süd - Straße des Friedens 
(Südpark-Passage, Edeka)"  
 
Der Stadtrat hat beschlossen:  
1. Die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 59 "Stadtteilzentrum Merseburg-Süd - Straße des Friedens 
(Südpark-Passage, Edeka)" hat der Stadtrat geprüft und aus den 
in der beigefügten Anlage ersichtlichen Gründen berücksichtigt 
bzw. zurückgewiesen.  
2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, sind von diesem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 36  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 31  
Nein-Stimmen: 3  
Enthaltungen: 2  
   Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
Merseburg am 15.12.2016  
 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                              gez.Werner 
Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 

 
 

 
 
Beschluss-Nr. 118/13 SR/16 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB zum Bebauungsplan 
Nr. 59 "Stadtteilzentrum Merseburg-Süd - Straße des 
Friedens (Südpark-Passage, Edeka)"  
 
Der Stadtrat hat beschlossen:  
1. Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.I S.2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I 
S.1722), beschließt der Stadtrat den Bebauungsplan Nr. 59  
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"Stadtteilzentrum Merseburg-Süd - Straße des Friedens 
(Südpark-Passage, Edeka)", bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), als 
Satzung. Die Begründung wird gebilligt.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, für den Bebauungsplan 
Nr. 59 "Stadtteilzentrum Merseburg-Süd - Straße des Friedens 
(Südpark-Passage, Edeka)" die Genehmigung zu beantragen. 
Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan 
und die Begründung während der Dienststunden eingesehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.  

 
Abstimmung:  
Anwesend: 35  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 31  
Nein-Stimmen: 3  
Enthaltungen: 1  

Mehrheitlich beschlossen  
 

Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
15.12.2016  

 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                              gez.Werner 
Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 
 
 

Beschluss Nr. 119/13 SR/16  
Beendigung der Verpachtung der gebührenpflichtigen 
Parkplätze  
Der Stadtrat hat die Aufhebung  
1. des Pachtvertrages über die gebührenpflichtigen Parkplätze 
vom 05.12.2012 mit seiner 1. Änderung vom 18.12.2015 
sowie  
2. des Vertrages über Dienstleistungen zur Bewirtschaftung 
der gebührenpflichtigen Parkplätze vom 05.12.2012 mit 
seiner 1. Änderung vom 23.01.2013 mit der Merseburger 
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH zum 31.12.2016 
beschlossen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 35  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 33  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltungen: 1  
Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
15.12.2016  
 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                              gez.Werner 
Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 

 
 

 
 
 

  
Beschluss Nr. 120/13 SR/16  
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze der 
Stadt Merseburg für das Jahr 2017 (Hebesatzsatzung)  
Der Stadtrat hat die Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuer-Hebesätze der Stadt Merseburg für das Jahr 2017 
(Hebesatzsatzung) beschlossen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 35  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 34  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1  

Mehrheitlich beschlossen 

 

 
Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
Merseburg am 15.12.2016  
 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                              gez.Werner 
Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 
 

 

Anlage zum Beschluss des Stadtrates Nr. 120/13 SR/16 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze der 
Stadt Merseburg für das Jahr 2017 (Hebesatzsatzung) 

 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze 

der Stadt Merseburg für das Jahr 2017 
(Hebesatzsatzung) 

 
Aufgrund § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
2014, S. 288) und §§ 2 und 3 Kommunalabgabengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2014 
(GVBl. LSA 2014. S. 522) und §§ 1 und 25 Grundsteuer-
gesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), und §§ 1, 4 
und 16 Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2015 (BGBl. 
I S. 434) beschließt der Stadtrat der Stadt Merseburg 
folgende Satzung: 
 

§ 1 
Die Hebesätze für Realsteuern werden für das Gebiet der 
Stadt Merseburg für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
    a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
    (Grundsteuer A) 366 v. H. 
    b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 436 v. H. 
2. Gewerbesteuer 404 v. H. 

§ 2 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
Merseburg, den 16.12.2016 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister 

 

 
 



                                                                                                                                           Nr. 41 vom 29.12.2016                                                                                                                       

4 

 
Beschluss Nr. 121/13 SR/16  
Vorfristige Mittelfreigabe für Kulturveranstaltungen 
Januar bis April 2017 einschließlich 48. Merseburger 
Schlossfestes/Planetarium  
 
Der Stadtrat beschließt die Durchführung und die vorfristige 
Freigabe der Mittel „Kostenplanung für kulturelle Vorhaben 
Januar bis April 2017“ angeführten Kostenplanungen  

1. im Teilplan 13 „Kultur- und Veranstaltungsmanagement“  
2. im Teilplan 12 „Stadtbibliothek“  
 

Abstimmung:  
Anwesend: 35  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 17  
Enthaltungen: 11  

  Mehrheitlich abgelehnt 
 

Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
Merseburg am 15.12.2016  

 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                           gez.Werner 
Oberbürgermeister                   Vorsitzender des Stadtrates 

 
 
Beschluss Nr. 122/13 SR/16  
Vorfristige Mittelfreigabe Stadtmarketing und Tourismus 
Januar bis April 2017  
 
Der Stadtrat beschließt die Durchführung „Kostenplanung für 
Vorhaben des Sachgebiets Stadtmarketing/Citymanagement 
Januar bis April 2017“ angeführten Maßnahmen und die 
vorfristige Freigabe der Mittel:  
1. im Teilplan 13, Produkt 51112 „Stadtmarketing“   
2. im Teilplan 13, Produkt 51113 „Citymanagement“  
3. im Teilplan 13, Produkt 57510 „Tourismus“  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 35  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 20  
Enthaltungen: 8  
 Mehrheitlich abgelehnt  
 
Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
Merseburg am 15.12.2016  
 
Merseburg, den 16.12.2016  
gez. Bühligen                           gez.Werner 
Oberbürgermeister                   Vorsitzender des Stadtrates 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschluss Nr. 123/13 SR/16  
Vorfristige Mittelfreigabe Gesundes Frühstück 2017  
 
Der Stadtrat beschließt für das Haushaltsjahr 2017 21.000,00 
€ als vorfristige Mittelfreigabe für das „Gesunde Frühstück“ 
an den Merseburger Grundschulen.  
Abstimmung:  
Anwesend: 35  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 15  
Nein-Stimmen: 17  
Enthaltungen: 3  

Mehrheitlich abgelehnt 
 
Beschlossen in der 13. öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
Merseburg am 15.12.2016  

 
Merseburg, den 16.12.2016  

gez. Bühligen                           gez.Werner 
Oberbürgermeister                   Vorsitzender des Stadtrates 

 
 

  Beschluss Nr. 124/13 SR/16  
Beitritt der Stadt Merseburg zum “Verbund Geiseltalsee“  
Der Stadtrat hat beschlossen:  
 
den Beitritt der Stadt Merseburg zum „Verbund GeiseltalSee“ 
und ermächtigt den Oberbürgermeister zur Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung mit folgenden Anträgen:  
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mindestens 1 x jährlich 
zur Umsetzung im Wirtschaftsausschuss zu berichten.  
2. Dem Kooperationsprodukt ist ein eigenständiges Produkt im 
Haushalt einzurichten.  
3. Alle Haushaltsmittel von dem Verbund bedürfen eines 
gesonderten Stadtratsbeschlusses.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 29  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 29  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
-Einstimmig beschlossen  
 
Beschlossen in der Fortsetzung der 13. öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates Merseburg  
am 20.12.2016  
 
Merseburg, den 21.12.2016 
gez. Bühligen                           gez.Werner 

  Oberbürgermeister                   Vorsitzender des Stadtrates 
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Beschluss Nr. 125/13 SR/16 
Kooperationsvertrag zur Wirtschaftsförderung der Stadt 
Merseburg  
 
Der Stadtrat hat beschlossen:  
1. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung der Stadt 
Merseburg werden an die Merseburger Innovations- und 
Technologiezentrum GmbH übertragen.  
2. Dem Kooperationsvertrag zur Wirtschaftsförderung der 
Stadt Merseburg mit der Merseburger Innovations- und 
Technologiezentrum GmbH (Anlage) wird zugestimmt.  
3. Der Kostenplan zur Wirtschaftsförderung steht unter dem 
Vorbehalt eines beschlossenen bzw. genehmigten Haushaltes 
der Stadt Merseburg.  
Abstimmung:  
Anwesend: 30  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 27  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltungen: 2  

Mehrheitlich beschlossen  
 

Beschlossen in der Fortsetzung der 13. öffentlichen Sitzung 
des Stadtrates Merseburg am 20.12.2016  
 
Merseburg, den 21.12.2016 
gez. Bühligen                           gez.Werner 
Oberbürgermeister                   Vorsitzender des Stadtrates 
 
Beschluss Nr. 126/13 SR/16 
Sanierung der Grundschule „Joliot Curie“  
 
Der Stadtrat hat beschlossen: die Verwaltung wird beauftragt, 
eine Sanierung mit Hilfe von Fördermitteln des Förderpro-
grammes STARK V und zusätzlicher Eigenmittel unter 
Berücksichtigung folgender Punkte auf den Weg zu bringen:  
1. erste Schritte für die Planung einzuleiten,  
2. die notwendigen finanziellen Mittel sind in den städtischen  
    Haushaltsplan und die Investitionspläne der Folgejahre ab  
    2017 einzuarbeiten,  
3. der Bau einen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Curie- 
    Gundschule ist zu prüfen und Vorschläge zu deren  
    Umsetzung an die zuständigen Fachausschüsse im Zuge der  
    Bauplanung vorzulegen  
4. der Bildungsausschuss ist 1 x im Quartal über den aktuellen  
    Stand der geplanten Baumaßnahmen zu informieren.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 30  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 28  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltungen: 1  

Mehrheitlich beschlossen  
Beschlossen in der Fortsetzung der 13. öffentlichen Sitzung 
des Stadtrates Merseburg am 20.12.2016  
 

Merseburg, den 21.12.2016  
gez. Bühligen                      gez.Werner 
Oberbürgermeister              Vorsitzender des Stadtrates 

 
  Beschluss Nr. 127/13 SR/16 

Projektförderung aus dem Bundesprogramm "Demokratie 
Leben"  
 
Der Stadtrat hat beschlossen:  
die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten einer 
Projektförderung aus dem  
Bundesprogramm „Demokratie Leben“ zu prüfen und das 
Interesse an der Teilnahme zu bekunden. Es soll eine 
Beschlussvorlage zeitnah für den Stadtrat erarbeitet werden.  
Abstimmung:  
Anwesend: 30  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 23  
Nein-Stimmen: 5  
Enthaltungen: 2  
  Mehrheitlich beschlossen  
 
Beschlossen in der Fortsetzung der 13. öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates Merseburg am 20.12.2016  
 
Merseburg, den 21.12.2016 

  gez. Bühligen                              gez.Werner 
  Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 
 
 

Beschluss Nr. 127/13 SR/16 
Grundstücksangelegenheit  
 
Der Stadtrat hat beschlossen:  
der Stadtrat stimmt dem Trägerwechsel für das Frauen- und 
Kinderschutzhaus und dem Eintritt in den bestehenden 
Leihvertrag zum 01.01.2017 zu.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 29  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 28  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1  
 Mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der Fortsetzung der 13. nicht öffentlichen 
Sitzung des Stadtrates Merseburg am 20.12.2016  
 
Merseburg, den 21.12.2016 

  gez. Bühligen                              gez.Werner 
  Oberbürgermeister                      Vorsitzender des Stadtrates 
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Beschluss-Nr. 004/SS BA/16 
Reinigung von Straßenabläufen  
 
Der Bauausschuss hat die Vergabe der Reinigung von 
Straßenabläufen im Stadtgebiet von Merseburg beschlossen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 7  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  

. einstimmig beschlossen  
 

Beschlossen in der nichtöffentlichen Sitzung des 
Bauausschusses am 13.12.2016  
 
Merseburg, den 15.12.2016 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister  

 
 

Beschluss-Nr. 005/SS BA/16 
Vergabe der Reinigung der Abfallbehälter und 
Hundetoiletten im Stadtgebiet von Merseburg  
 
Der Bauausschuss hat die Vergabe der Reinigung der 
Abfallbehälter und Hundetoiletten im Stadtgebiet Merseburg 
beschlossen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 7  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  

. Einstimmig beschlossen  
Beschlossen in der nichtöffentlichen Sitzung des 
Bauausschusses am 13.12.2016 
 
Merseburg, den 15.12.2016 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschluss-Nr. 29/SS HA/16 

  Personalangelegenheit  
 
  Verbeamtung Feuerwehrtechnischer Beamter 
 
  Abstimmung:  
  Anwesend: 9  
  Stimmberechtigt: 11  
  Ja-Stimmen: 9  
  Nein-Stimmen: 0  
  Enthaltungen: 0  

Einstimmig beschlossen  
 
Beschlossen in der nichtöffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses am 15.12.2016  

 
  Merseburg, den 16.12.2016 
  gez. Bühligen 
  Oberbürgermeister  
 
 

14. Sitzung des Ordnungs- und Umweltausschusses 
am Montag, dem 09.01.2017 um 18:00 Uhr 
Beratungsraum im Alten Rathaus, Burgstraße 1 
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP Thema 
Öffentliche Sitzung 
 
1.    Beginn der Sitzung 
1.1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der  
       Beschlussfähigkeit 
1.2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung der  
      Tagesordnung 
1.3 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2016 
2.   Beratungen in öffentlicher Sitzung 
2.1 Beratung zum Haushalt 2017 
2.2 Informationen der Stadtverwaltung 
2.3 Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
 
gez. Brakopp 
Ausschussvorsitzender 
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